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223. Sitzung 

Bonn, Mittwoch, den 25. März 1998 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 1 auf: 

Fragestunde 

- Drucksachen 13/10153, 13/10177 - 

Ich rufe die Dringliche Frage des Abgeordneten 
Schily zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes 
auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Folgen der Entlassung 
der russischen Regierung durch Präsident Boris  Jelzin? 

Zur Beantwortung steht uns Staatsminister Helmut 
Schäfer zur Verfügung. 

Bitte schön, Herr Staatsminister. 

Helmut Schäfer, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Kollege, die Bundesregierung geht davon 
aus, daß sich der politische und wi rtschaftliche Re-
formkurs Rußlands wie auch die bisherige außenpoli-
tische Linie einschließlich der Beziehungen zu 
Deutschland durch die Entlassung der bisherigen 
und die bevorstehende Ernennung einer neuen Re-
gierung nicht ändern werden. In diesem Sinne hat 
sich auch Präsident Jelzin selbst in seiner Fernsehan-
sprache am 23. März geäußert, indem er sagte, daß 
die neue Regierung die Reformpolitik entschlossener 
voranbringen müsse als die bisherige, daß der Kurs 
der Regierung jedoch unverändert bleiben werde. 

Die Bundesregierung wird die weitere Entwick-
lung aufmerksam verfolgen. Wichtige Rückschlüsse 
wird im übrigen die personelle Zusammensetzung 
des neuen Kabinetts einschließlich der Person des 
neuen Ministerpräsidenten erlauben. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, eine 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Schily. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatsminister, ist es nicht 
ein etwas überraschender und ungewöhnlicher Vor-
gang, daß die gesamte Regierung eines bedeutenden 
Landes auf diese Weise ausgewechselt wird? Welche 
Folgerungen ergeben sich denn für die Politik der 

Bundesregierung vor dem Hintergrund einer konti-
nuierlichen Zusammenarbeit mit diesem Land? 

Helmut Schäfer, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Kollege Schily, ich hatte heute vormittag 
Gelegenheit, mich mit dem russischen Außenmi-
nister Primakow, der sich zufällig - oder besser: nicht 
zufällig - 

(Otto  Schily [SPD]: Was denn nun?) 

wegen der Sitzung der Kontaktgruppe in Bonn auf-
hält, noch kurz vor dieser Sitzung schon im Hinblick 
auf diese heutige Bundestagssitzung zu unterhalten 
und ihm die Frage zu stellen, die Sie mir gerade ge-
stellt haben. Herr Primakow hat darauf verwiesen - 
ich darf das hier vortragen -, daß auch in bestimmten 
westeuropäischen Ländern mit erfahrenen und er-
probten Demokratien zum Teil sehr häufig Regie-
rungswechsel stattgefunden hätten; man möge jetzt 
Rußland deswegen nicht besonders hervorheben. Er 
nannte auch das eine oder andere Mittelmeerland. 

Ich habe ihm aber auch die Frage gestellt: Wie 
geht es denn weiter? Er hat gesagt: Es ist überhaupt 
keine Frage, wir setzen unsere Reformen entschlos-
sen fort; an der Außenpolitik wird sich nichts ändern. 
Er hat ja heute morgen noch erklärt, er bleibe Außen-
minister; zumindest habe ich das den Nachrichten 
entnommen. Selbstverständlich werde auch die Poli-
tik der Demokratisierung Rußlands weiterhin einen 
ganz wichtigen Stellenwert einnehmen. Ich gehe da-
von aus, daß sowohl solche Äußerungen, wie sie ge-
rade vorhin vom russischen Außenminister in diesem 
Gespräch gemacht worden sind, als auch die Tatsa-
che, daß der Bundeskanzler ja noch in dieser Woche 
zusammen mit Herrn Chirac Herrn Jelzin in Moskau 
treffen wird, natürlich auch die Möglichkeit zur Erör-
terung der Frage eröffnen, welchen Stellenwert die-
ser Regierungswechsel hat und welche denkbaren 
Konsequenzen mit neuen Personen verbunden sind. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine zweite 
Frage. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatsminister, Sie wissen 
ja, daß verläßliche Rahmenbedingungen gerade 
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Otto Schily 

auch für die wirtschaftliche Zusammenarbeit eine 
große Rolle spielen. Kann man davon ausgehen, daß 
der Regierungswechsel für die wirtschaftliche Ko-
operation verläßlichere Rahmenbedingungen schaf-
fen wird als zuvor, oder muß man damit rechnen, daß 
ähnliche Ereignisse, wie sie jetzt stattgefunden ha-
ben, auch in Zukunft in etwas hektischer und, wie 
gesagt, unkonventioneller Form stattfinden? 

Helmut Schäfer, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Man kann sicher nicht ausschließen, daß es 
auch in Zukunft auf Anordnung des Präsidenten Ver-
änderungen in der russischen Regierung gibt, so wie 
das in den vergangenen Jahren zu beobachten war. 
Die Ungeduld des Präsidenten in bezug auf den wirt-
schaftlichen Fortschritt spielt hier sicher eine gewisse 
Rolle. 

Für mich ist interessant, daß ein über 60 jähriger 
Ministerpräsident durch einen 35 jährigen Minister-
präsidenten ausgetauscht wird. Es erfolgt also eine 
erhebliche Verjüngung. Inwieweit das eine Verstär-
kung der Bemühungen um Reformen und um eine 
moderne Wirtschaftsform in Rußland mit sich bringen 
wird, ist abzuwarten. Ich glaube aber, der Wille dazu 
ist vorhanden. Es gibt Hinweise, daß bestimmte Re-
former bei diesem Regierungswechsel offensichtlich 
eine Rolle gespielt haben. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Danke schön, 
Herr Staatsminister. 

Damit kommen wir zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau. Der Abgeordnete Hans Wallow hat für 
die Frage 1 schriftliche Beantwortung beantragt. Die 
Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Damit kommen wir zum Geschäftsbereich des Aus-
wärtigen Amtes. Die Fragen 2 und 3 des Abgeordne-
ten Gernot Erler werden schriftlich beantwortet. Die 
Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Damit sind wir schon beim Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Wirtschaft. Ich rufe die 
Frage 4 des Abgeordneten Kurt Neumann auf: 

Auf welche Bestimmungen des Grundgesetzes bzw. auf wel-
che verfassungsrechtlichen Erwägungen stützt die Bundesre-
gierung ihre dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 
Rechtsgrundlagen für die Vergabe öffentlicher Aufträge (Ver-
gaberechtsänderungsgesetz VgRAG; Drucksache 13/9340) zu-
grundeliegende Rechtsauffassung, es gäbe eine Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes, gegenüber Ländern und Ge-
meinden abschließend zu regeln, welche Kriterien diese bei der 
Vergabe öffentlicher Aufträge berücksichtigen dürften? 

Zur Beantwortung steht uns der Parlamentarische 
Staatssekretär Dr. Heinrich Kolb zur Verfügung. Bitte 
schön, Herr Staatssekretär. 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Neumann, 
ich beantworte Ihre Frage wie folgt: Die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes für das Vergaberechts-
änderungsgesetz ergibt sich aus A rt . 74 Abs. 1 Nr. 11 
des Grundgesetzes „Recht der Wirtschaft", aus 
Art . 74 Abs. 1 Nr. 16 des Grundgesetzes „Verhütung 
des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung" so-

wie aus Art . 109 Abs. 3 Grundgesetz „Grundsätze 
des Haushaltsrechts". 

Das Vergaberechtsänderungsgesetz dient der Um-
setzung der europäischen Vergaberichtlinien, die 
oberhalb bestimmter Auftragswerte sowohl die Zu-
schlagskriterien als auch die Eignungskriterien ab-
schließend regeln. In § 106 Abs. 3 des Vergaberechts-
änderungsgesetzes wird der Grundsatz verankert, 
daß Aufträge „an fachkundige, leistungsfähige und 
zuverlässige Unternehmen vergeben" werden. 

Die Ziele einheitliche Märkte, Rechtsklarheit und 
Rechtseinheit wie auch diskriminierungsfreier Wett-
bewerb können nur durch eine bundeseinheitliche 
Regelung erreicht werden. Unterhalb der EG-rechts-
relevanten Auftragswerte bleibt die Landeskompe-
tenz im übrigen erhalten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, eine 
Zusatzfrage. 

Kurt Neumann (Berlin) (fraktionslos): Herr Staats-
sekretär, sind Sie der Auffassung, daß bei der Nach-
frage des Staates stets ein Fall wirtschaftlicher Macht 
vorliegt, der in den Bereich der Verhütung des Miß-
brauchs wirtschaftlicher Macht fällt? Sind Sie im 
übrigen der Auffassung, daß das Recht der Wi rtschaft 
insofern berührt wird, als hier allgemeine Gesetze 
über die Wirtschaft erlassen werden sollen? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Neumann, 
ich glaube nicht, daß eine der drei von mir genannten 
Rechtsgrundlagen isoliert gesehen werden kann. 
Vielmehr ergibt sich im Zusammenspiel dieser drei 
Rechtsgrundlagen aus meiner Sicht eine klare Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Kurt Neumann (Berlin) (fraktionslos): Sie zitierten 
den Art . 109 des Grundgesetzes. Do rt  ist festgelegt, 
daß die Haushaltswirtschaften von Bund und Län-
dern getrennt und unabhängig voneinander sind und 
daß nur durch Bundesgesetz die Grundsätze der 
Haushaltsführung geregelt werden können. Sind Sie 
der Auffassung, daß es beim Vergaberechtsände-
rungsgesetz um Grundsätze des Haushalts geht? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Es geht, Herr Kollege 
Neumann, auch um Grundsätze des Haushalts. Aber 
ich betone noch einmal - Entschuldigung, daß ich so 
hartnäckig sein muß -, daß sich durch das Zusam-
menspiel der drei genannten Rechtsgrundlagen letzt-
endlich die klare Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes ergibt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Vielen Dank, 
Herr Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Kolb. 
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Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums der Verteidigung. Der Abgeordnete 
Jürgen Augustinowitz hat beantragt, daß die Frage 5 
schriftlich beantwortet wird. Die Antwort wird als 
Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Der Abgeordnete Thomas Krüger hat beantragt, daß 
die Fragen 6 und 7 schriftlich beantwortet werden. 
Die Antworten werden als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr. Der Abgeordnete Wolfgang 
Zöller hat beantragt, daß die Fragen 8 und 9 schrift-
lich beantwortet werden. Die Antworten werden als 
Anlage abgedruckt. 

Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums des Innern. Zur Beantwortung steht 
uns der Parlamentarische Staatssekretär Eduard Lint-
ner zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 10 des Abgeordneten 
Dr. Burkhard Hirsch auf: 

Wird es in diesem Jahr im Gegensatz zu den Vorjahren gelin-
gen, die Polizeiliche Kriminalstatistik nicht wieder erst Monate 
nach ihrer Erstellung zu veröffentlichen, und damit vermieden, 
daß Insider ihnen bekannte Statistikergebnisse bereits vor der 
Veröffentlichung nutzen, um ihre rechts- oder kriminalpoliti-
schen Forderungen zu untermauern, ohne daß andere diese 
Angaben daraufhin überprüfen können, ob sie wegen weiterer 
Ergebnisse der Statistik modifiziert werden müssen oder sach-
lich unzulässig aus einem Gesamtzusammenhang gerissen wor-
den sind? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Dr. Hirsch, die Ant-
wort  lautet wie folgt: Die Zahlen der PKS für die Bun-
desrepublik Deutschland liegen nach Aufbereitung 
durch das Bundeskriminalamt grundsätzlich Ende 
März vor und werden nach Abstimmung mit den 
Ländern in der Regel Anfang Mai gemeinsam durch 
den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz und 
den Bundesminister des Innern der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Nach den bundeseinheitlichen und zu-
letzt mit Beschlüssen des Arbeitskreises II, Innere Si-
cherheit, der Ständigen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder vom 7. Juli 1992 und 
23. Februar 1993 verbindlich festgelegten Richtlinien 
zur Führung der PKS sind die Jahrestabellen der 
Länder dem BKA bis zum 15. Februar des Folgejah-
res zuzuliefern. Nach dem Beschluß der IMK vom 
12. Juni 1981 erfolgt dann die Veröffentlichung der 
Bundes-PKS gemeinsam mit den Ländern. Dies setzt 
ein förmliches Beschlußverfahren im AK II und der 
IMK voraus. 

Im übrigen entspricht es ständiger Übung, daß die 
Bundesstatistik erst nach den Landestatistiken veröf-
fentlicht wird, so daß es durch Addieren der Länder-
daten auch externen Institutionen - nicht nur Insi-
dern - möglich ist, Aussagen vor der Freigabe der 
Veröffentlichung der PKS vorzunehmen. Eine „Ver-
wahrung" der Bundesdaten zur Vermeidung von 
Vorabveröffentlichungen und -kommentierungen ist 
aus den vorgenannten Gründen nicht möglich. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte, Herr Dr. Hirsch. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Staatssekretär, 
ich schicke voraus, daß sich hinter dem Kürzel PKS 
die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik für das Jahr 
1997 verbirgt, nach der ich gefragt habe, und daß wir 
sicherlich darin einig sind, daß es wirklich ärgerlich 
ist, daß die Kriminalitätsstatistik für 1997 erst im Juni 
oder Juli veröffentlicht wird und bis dahin jeder nach 
Belieben aus Teilergebnissen und nach politischer 
Präferenz zitiert, begründet oder ablehnt. Ich möchte 
Sie nun fragen: Können Sie mir zunächst einmal sa-
gen, wo denn nun zur Zeit der Be richt des Bundeskri-
minalamtes liegt? Liegt er beim Arbeitskreis II der In-
nenministerkonferenz, liegt er do rt  in der Arbeits-
gruppe, oder wo liegt er sonst im Augenblick? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Dr. Hirsch, meiner 
Kenntnis nach ist er im Arbeitskreis II. Ich bin aber 
nicht auf dem allerletzten Stand. Er ist jedenfalls in 
Bearbeitung, und wir streben eine Veröffentlichung 
im Mai an. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ihre zweite Zu-
satzfrage, bitte schön. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Staatssekretär, 
ist es denn, nachdem - so geht es aus meinen Unter-
lagen hervor - dem Bundeskriminalamt inzwischen 
alle Länderstatistiken lückenlos vorliegen und nach-
dem 11 der 16 Länder ihre Landesstatistiken schon 
veröffentlicht haben, wirklich ein so verheerender 
Schlag gegen das Selbstverständnis der Innenmini-
ster des Bundes und der Länder, wenn eine Be-
schleunigung dadurch erreicht wird, daß die Statistik 
nicht von der IMK, sondern vom Bundeskriminalamt 
veröffentlicht wird? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Dr. Hirsch, Sie ha-
ben darüber ja auch mit der zweiten Seite korrespon-
diert, die für die Veröffentlichung der PKS zuständig 
ist, nämlich mit der Länderseite. Der Vorsitzende der 
Innenministerkonferenz der Länder, Minister Zuber, 
hat Ihnen mitgeteilt - 

(Dr.  Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Ich frage nach 
Ihrer Meinung!) 

- ich komme gleich dazu -, daß die Länder st rikt da-
gegen sind, daß das Bundeskriminalamt die Statistik 
vor diesem Abstimmungsprozeß allein und ohne die 
Länder veröffentlicht. Da wir - auch gebunden durch 
Beschlüsse in der Vergangenheit; ich habe sie vorhin 
zitiert - auf das Zusammenwirken mit den Ländern 
angewiesen sind, können wir diesen Schritt, den Sie 
uns quasi empfehlen, nicht allein vollziehen, sondern 
bräuchten die Zustimmung der Länder. Diese be-
kommen wir aber nicht, wie Sie aus dem Antwort-
schreiben an Sie selber ersehen können. 

(Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Ich hatte nach 
Ihrer Meinung dazu gefragt!) 
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- Wir haben die Frage erörtert. Es ist natürlich im 
Grunde möglich, bestimmte Eckdaten sehr viel frü-
her zu veröffentlichen. Aber wir haben uns bewußt 
nicht dazu entschlossen, weil wir in der ganzen Ma-
terie sehr auf die Zusammenarbeit mit den Ländern 
angewiesen sind; denn die Länder sind Hauptträger 
der Polizeiarbeit; do rt  fallen die statistischen Unterla-
gen an. Daher sehen wir uns nicht in der Lage, iso-
liert, ohne daß die Länder dem zustimmen würden, 
nach Ihrem Wunsch zu verfahren. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Schily. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, stimmen 
Sie mir zu, daß die Polizeiliche Kriminalstatistik sehr 
leicht fehlinterpretiert werden kann, daß viele Feh-
lerquellen in ihr stecken und daß es deshalb sinnvoll 
wäre, an Stelle einer solchen Polizeilichen Kriminal-
statistik einen Sicherheitsbericht zu veröffentlichen, 
in dem die von der Polizei erhobenen Daten mit an-
deren Datenbeständen vernetzt und zu einem Lage-
bild in bezug auf die Kriminalität zusammengeführt 
werden? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Schily, die von Ih-
nen dargelegten Kritikpunkte sind ja in den zustän-
digen Gremien mehrfach erörtert worden. Selbstver-
ständlich muß die Polizeiliche Kriminalstatistik mit 
Erläuterungen versehen werden, die auf mögliche 
Verzerrungen hinweisen, die aus den Daten selber 
nicht erkennbar sind. Sie wissen, daß wir uns eigent-
lich immer bemüht haben, Kritik an dem Zahlenwerk 
aufzugreifen und zu berücksichtigen, wenn sie nach 
unserer Auffassung gerechtfertigt war. 

Den zweiten Teil Ihrer Frage muß ich leider des-
halb verneinen, weil alle von uns angestellten Un-
tersuchungen, ob es möglich ist, eine Art Verlaufs-
statistik, die Sie jetzt angesprochen haben, zu er-
stellen, zeigen, daß diese Aufgabe organisatorisch 
und statistisch nicht bewältigt werden kann. Ein 
Beweis dafür, daß das tatsächlich zutreffend ist, 
mag der Hinweis sein, daß es in keinem europäi-
schen Land bisher gelungen ist, etwas Derartiges 
zu erstellen. Das liegt an vielfältigen Schwierigkei-
ten beim Zusammenführen von justitiellen Daten 
und Polizeidaten. 

Wir, das heißt die IMK und der Bund, haben uns 
vorgenommen, zu einer weiteren Harmonisierung 
von bestimmten Schlüsseldaten zu gelangen, was 
dann, wenn Sie so wollen, ein Element Ihres Wun-
sches erfüllen würde. Zu einem umfassenden Sicher-
heitsbericht, einer Zusammenfassung von Polizeida-
ten und justitiellen Daten, aber, die dann miteinander 
vergleichbar gemacht werden müßten, wird es aus 
praktischen Gründen nicht kommen können. Das ist 
übrigens die Meinung des Bundes sowie aller Län-
der. Hier gibt es keinerlei Differenzen in der Beurtei-
lung. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich rufe jetzt die 
Frage 11 des Abgeordneten Dr. Burkhard Hirsch auf: 

Welches sind die Gründe dafür, daß es bisher immer noch 
nicht gelungen ist, wie u. a. bereits Ende 1989 von der Unab-
hängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Be-
kämpfung von Gewalt gefordert, eine Verlaufsstatistik zu er-
stellen, die aufzeigt, was aus den von der Polizei erfaßten Fällen 
bei den Staatsanwaltschaften und Ge richten geworden ist? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Im Rahmen eines Auftrages der 
Ständigen Konferenz der Innenminister und -senato-
ren der Länder vom 6. Mai 1994, die Erfassungs-
grundlagen der Polizeilichen Kriminalstatistik, der 
PKS, hinsichtlich der Möglichkeiten zu überprüfen, 
die Kriminalitätslage sachgerechter darzulegen und 
realitätsbezogener zu bewe rten, wurde auf Anre-
gung des Bundes insbesondere auch die Problematik 
einer Verlaufsstatistik einbezogen. Als Ergebnis 
wurde festgestellt, daß eine fachlich wünschenswerte 
Verlaufsstatistik unter Einbeziehung der justitiellen 
Verfahrensergebnisse in die PKS unter den gegebe-
nen Voraussetzungen aus organisatorischen, techni-
schen und finanziellen Gründen nicht realisierbar er-
scheint. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, Ihre 
erste Zusatzfrage. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Staatssekretär 
ich bin ja geradezu erschrocken darüber, daß Sie sa-
gen, es habe hierzu 1994 einen Auftrag gegeben, 
nachdem die von diesem Haus eingesetzte Gewalt-
kommission schon im Jahre 1989 vorgeschlagen 
hatte, eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Krimino-
logen, Polizei, Justiz, Statistikern usw. zu bilden, um 
eine Verlaufsstatistik zu erarbeiten. Sind Sie denn 
mit dem, was Sie soeben dargestellt haben, zufrie-
den? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: „Zufrieden" ist vielleicht die fal-
sche Vokabel. Wenn es gelingen würde, diese Ver-
laufsstatistik unter zumutbaren Konditionen zu er-
stellen, hätten wir überhaupt nichts dagegen. Aber 
die Erstellung ist weder organisatorisch noch tech-
nisch, noch finanziell zu bewältigen. Deshalb muß 
ich einfach feststellen - ohne daß es darum geht, ob 
ich zufrieden oder nicht zufrieden bin -, daß eine 
Verlaufsstatistik nicht realisie rt  werden kann. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte, Ihre zweite 
Zusatzfrage, Herr Dr. Hirsch. 

Dr. Burkhard Hirsch (F.D.P.): Herr Staatssekretär, 
um Ihnen ein Beispiel zu geben: Eine Untersuchung 
der Universität Konstanz hat ergeben, daß die Zahl 
der nach der Polizeilichen Kriminalstatistik straffällig 
gewordenen Jugendlichen von 1984 bis 1995 um 
59 Prozent gestiegen ist. Nach der Verurteilungsstati-
stik, der Justizstatistik, ist die Zahl der verurteilten 
Jugendlichen aber in demselben Zeitraum um 25 Pro-
zent gesunken. 
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Ist es Ihrer Meinung nach nicht notwendig, diese 
augenfällige und nicht gerade uninteressante Diffe-
renz, die man nicht der Untätigkeit oder der Unwis-
senheit der Justiz zuschreiben kann, aufzuklären, 
und sehen Sie eine andere Möglichkeit, das zu tun, 
als durch das wirklich entschlossene Arbeiten an ei-
ner Verlaufsstatistik? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Dr. Hirsch, Sie un-
terstellen jetzt, daß das, was Sie vorgetragen haben, 
möglich ist. Das ist aber nicht möglich. Sie könnten 
zwar die Daten aus der PKS von 1985 bis 1995 addie-
ren. Aber die Frage, welche Jugendlichen in diesem 
Zeitraum für welche Delikte endgültig verurteilt wor-
den sind, können Sie frühestens dann beantworten, 
wenn alle Verfahren rechtskräftig abgeschlossen 
sind. Wenn es also beispielsweise 1994 zur Einleitung 
eines Verfahrens kommt, das im Jahre 1997 zu Ende 
geführt wird, dann ist dieser Fall in der Justizstatistik 
nicht erfaßt, wohl aber in der Polizeilichen Kriminal-
statistik. 

Es gibt also eine zeitliche Verschiebung, die die 
Vergleichbarkeit der Daten aus beiden Bereichen 
ausschließt. Sie müßten mit Personenkennziffern ar-
beiten, um die von Ihnen geforderte Vergleichbarkeit 
herbeiführen zu können. Herr Dr. Hirsch, ich kenne 
Sie als engagierten Datenschützer. Ich traue mich 
fast vorauszusagen, daß Sie gegen die Einführung ei-
ner solchen Personenkennziffer erhebliche Beden-
ken hätten. 

(Dr. Burkhard Hirsch [F.D.P.]: Das brauchen 
Sie dafür nicht!) 

- Doch. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine weitere Zu-
satzfrage des Abgeordneten Schily. Bitte schön. 

Otto Schily (SPD): Herr Staatssekretär, besteht 
nicht die Gefahr einer wirklich massiven Fehlinter-
pretation der Zahlen der Polizeilichen Kriminalstati-
stik, da die PKS, wenn man genau hinschaut, eigent-
lich nur ein Arbeitsnachweis der Polizei und eine 
„Verdachtsstatistik" ist? 

Zudem muß man beachten, bei welchen Deliktsfor-
men welches Anzeigeverhalten der Bevölkerung zu 
beobachten ist. Zum Beispiel wird der Ladendieb-
stahl zu 4 bis 6 Prozent angezeigt, der Bankraub 
etwa zu 100 Prozent - oder er wird auf andere Weise 
von der Polizei bemerkt. Das Anzeigeverhalten der 
Bevölkerung spielt eine erhebliche Rolle. Auch spielt 
eine erhebliche Rolle, wo die Polizei aktiv wird und 
wo nicht usw. Sie kennen die Fehlerquellen, die zu 
beobachten sind. 

Wie wirken Sie als Innenministerium denn einem 
falschen Eindruck in bezug auf Kriminalität entge-
gen? Herr Kollege Hirsch hat mit Recht auf einen 
Sachverhalt hingewiesen: Nach der Polizeistatistik 
steigt die Jugendkriminalität. Aber nach der Verur-
teiltenstatistik sinkt sie. Oder sehen Sie sich die jüng-
sten Zahlen - ich weiß nicht, aus welcher Statistik - 
über das angebliche Anwachsen der Kinderkrimina-

lität an, die bekanntgegeben worden sind. Wenn Sie 
aber genau hinsehen, kommen Sie zu ganz anderen 
Zahlen. Sie müssen doch irgendein Konzept haben, 
wie Sie dem entgegenwirken wollen. Ansonsten be-
treiben Sie - Entschuldigung, fassen Sie es nicht als 
persönlichen Vorwurf auf - eine Irreführung der Öf-
fentlichkeit. 

Da es das Interesse der Öffentlichkeit ist, zu wis-
sen, was da vor sich geht und das subjektive Sicher-
heitsgefühl nicht zuletzt damit zusammenhängt, wel-
che Zahlen darüber veröffentlicht werden, ist dies 
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb 
meine ich schon, daß man das nicht mit dem Sicher-
heitsbericht abtun kann. Dieser erschöpft sich übri-
gens nicht in einer Verlaufsstatistik. Es werden auch 
andere Daten, etwa aus dem sozialen Umfeld, damit 
verglichen, so daß es nicht nur zu einer quantitativen, 
sondern auch zu einer qualitativen Beurteilung der 
Kriminalitätsentwicklung kommt. 

Da sehe ich ein Defizit bei der Bundesregierung, si-
cherlich nicht nur da, aber auch in diesem Punkt. 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Kollege Schily, erstens 
müßten Sie das Defizit zumindest auf alle Länderre-
gierungen ausdehnen; denn die Zahlen stammen 
praktisch zu 90 Prozent von den Ländern. 

(Otto Schily [SPD]: Nun gut!) 

Die Länder erstellen ihre Statistik nach demselben 
Schema wie der Bund. Dieser Vorwurf in Richtung 
Bund scheint mir daher nicht ganz plausibel zu sein. 

Zweitens. Wir versuchen, den Problemen, die der 
Statistik immanent sind, dadurch gerecht zu werden, 
daß wir in ausführlichen Erläuterungen darauf hin-
weisen. Auch bei entsprechenden Äußerungen hier 
im Bundestag oder anderswo wird auf diese Proble-
matik eingegangen. 

Drittens. Verschiedene Dinge, die Sie angespro-
chen haben, sind deshalb nicht ganz so prekär zu se-
hen, weil der Fehler sozusagen in allen Statistiken 
enthalten ist. Daß das Hellfeld bei Ladendiebstahl 
beispielsweise nur 4 bis 6 Prozent beträgt, gilt für 
den Norden genauso wie für den Süden. Trotz dieser 
Prozentzahl können Sie sich einen relativ guten 
Überblick über das Geschehen verschaffen. 

Es wird zwar immer gern behauptet, daß - Stich-
wort : verschiedenes Anzeigeverhalten - Delikte im 
Norden eher angezeigt werden als im Süden, um das 
Kriminalitätsgefälle von Nord nach Süd erklären zu 
können; aber ich wage sehr zu bezweifeln, daß das 
auch belegt werden könnte, wenn es untersucht 
würde. 

Schließlich wird die PKS meistens herangezogen, 
um Trends zu belegen. Diese Trends sind - unabhän-
gig von den Einwänden, die Sie gegen die konkreten 
Zahlen vorbringen - sehr wohl belegbar. Ich kann an 
Hand dieser Zahlen sehr wohl feststellen, daß sich 
die Jugendkriminalität vermehrt hat, ohne deshalb in 
Anspruch nehmen zu müssen, daß die Zahlen auf die 
Kommastelle genau sind. 



20416 	Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode — 223. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. März 1998 

Parl. Staatssekretär Eduard Lintner 

Wenn man eine Art Güterabwägung vornimmt, ist 
die Kriminalitätsstatistik, so glaube ich, sehr wohl be-
rechtigt. Im übrigen richtet sich das Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung in erster Linie natürlich nach 
den Straftaten selbst. Wie sie dann hinterher von den 
Gerichten bewertet werden, ist aus der Sicht der Be-
völkerung in der Regel nicht so interessant, zumal 
die konkrete Straftat vom Ge richt möglicherweise 
erst nach jahrelangen Prozeßverfahren geahndet 
wird. Für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung 
ist die Straftat selbst also eher ausschlaggebend und 
nicht so sehr - wie Sie das dargelegt haben - die Ver-
urteilung. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Danke schön. - 
Bevor ich die nächste Frage aufrufe, möchte ich ei-
nen Satz aus unserer Geschäftsordnung in Erinne-
rung rufen: 

Die Fragen müssen kurz gefaßt sein und eine 
kurze Beantwortung ermöglichen. 

Jetzt kommen wir zur Frage 12 der Abgeordneten 
Dr. Christine Lucyga: 

Unterstützt die Bundesregierung in dem laufenden Gesetzge-
bungsverfahren zum Versorgungsreformgesetz 1998 den Vor-
stoß des Bundesrates, die „Versorgungslücke" bei Polizeibeam-
ten in den neuen Ländern, die im vorgerückten Alter in das Be-
amtenverhältnis berufen wurden und bei Eintritt in den Ruhe-
stand derzeit nur die Mindestversorgung erhalten, zu schließen, 
und beabsichtigt die Bundesregierung beim Schließen der 
„Versorgungslücke" durch eine Rückwirkungsklausel auch die 
während des Gesetzgebungsverfahrens ab 1. Januar 1998 in 
den Ruhestand tretenden Polizeibeamten mit zu erfassen? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, die Antwort lau-
tet: Wird ein Beamter wegen Erreichens einer beson-
deren gesetzlichen Altersgrenze - Vollzugsdienst: 
60. Lebensjahr - in den Ruhestand versetzt, kann es 
zu einer sogenannten Versorgungslücke kommen, 
wenn sich seine Altersversorgung auf Grund später 
Verbeamtung aus der Pension und einer Rente zu-
sammensetzt, da bis zum Erreichen des Rentenein-
trittsalters - in der Regel das 65. Lebensjahr - nur die 
Pension gezahlt wird. Diese Problematik betrifft Voll-
zugsbeamte bei Polizei, Feuerwehr und Justiz und 
Berufssoldaten gleichermaßen. 

Die §§ 14a des Beamtenversorgungsgesetzes und 
26 a des Soldatenversorgungsgesetzes sehen in die-
sem Fall sowohl in den alten wie auch in den neuen 
Ländern eine vorübergehende Erhöhung des Ruhe-
gehaltsatzes vor. Allerdings sind nach der derzeiti-
gen Rechtslage die Empfänger der Mindestversor-
gung in den neuen Ländern vom Anwendungsbe-
reich der genannten Vorschriften ausgeschlossen. 

Die Forderung des Bundesrates, diesen Ausschluß 
zu beseitigen, ist von den Innenpolitikern der Regie-
rungskoalition im Einvernehmen mit der Bundesre-
gierung aufgegriffen worden und soll in die laufen-
den Ausschußberatungen zum Versorgungsreform-
gesetz eingebracht werden. Die Neuregelung soll 
zum 1. Januar 1999 in Kraft treten und würde von 
diesem Zeitpunkt an auch für bereits laufende Ruhe-
gehälter gelten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte, Frau Dr. Lucyga. 

Dr. Christine Lucyga (SPD): Sie würden also eine 
Rückwirkungsklausel ausdrücklich vorsehen. Ab 
welchem Stichtag? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Soweit Betroffenheit gegeben 
ist, soll diese Neuregelung, die zum 1. Januar 1999 
getroffen werden soll, auf bereits laufende Ruhege-
hälter angewandt werden. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte schön. 

Dr. Christine Lucyga (SPD): Denkt die Bundesre-
gierung darüber nach, daß das Schließen der Versor-
gungslücke auch für ehemalige NVA-Soldaten An-
wendung findet, die bereits vor Erreichen der Alters-
grenze von 60 Jahren - wesentlich früher - in den 
Ruhestand versetzt werden? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Frau Kollegin, die ganze Proble-
matik ist ja ausführlich erörtert worden. Man hat sich 
entschlossen, die Dinge zu bereinigen. Aber ich 
nehme an, daß die Regelung, die jetzt getroffen wer-
den soll, auch abschließend ist. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir jetzt zur Frage 13 der Abgeordneten Dr. Christine 
Lucyga: 

Wie hoch ist die Zahl der Polizeibeamten in den einzelnen 
neuen Ländern, die seit 1996 mit einer Mindestversorgung in 
den Ruhestand getreten sind, und wie hoch ist die Zahl der 
Polizeibeamten in den einzelnen neuen Ländern, bei denen zur 
Milderung von Härten die Dienstzeit über die vorgezogene 
Altersgrenze hinaus bis zum Inkrafttreten des Versorgungs-
reformgesetzes nach § 25 Abs. 2 des Beamtenrechtsrahmen-
gesetzes und entsprechendem Landesrecht gegebenenfalls ver-
längert werden kann? 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Der Bundesregierung ist die 
Nennung der erbetenen Zahlenangaben nicht mög-
lich. Konkrete Zahlen können nur die Regierungen 
der neuen Länder nennen. Der Bundesregierung ist 
lediglich bekannt, daß von der Problematik der soge-
nannten Versorgungslücke rund 1 000 Polizeivoll-
zugsbeamte und rund 1 200 Berufssoldaten in den 
neuen Ländern betroffen sind. Ergänzend darf ich in 
diesem Zusammenhang auf die Antwort der Bundes-
regierung vom 5. März 1996 zur Frage 2 der Kleinen 
Anfrage der SPD-Fraktion verweisen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte. 

Dr. Christine Lucyga (SPD): Wie verfährt die Bun-
desregierung mit Anträgen auf Hinausschieben des 
Eintritts in den Ruhestand bei Polizeivollzugsbeam-
ten des Bundesgrenzschutzes in den neuen Ländern? 
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Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Bundesgrenzschutzbeamte kön-
nen insofern betroffen sein, als sie übernommen wor-
den sind. Nur sehe ich da im Moment wenig Betrof-
fenheit. Die Dinge sind bei der Übernahme geregelt 
worden, soviel ich weiß. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Christine Lucyga (SPD): Möglicherweise kön-
nen Sie mir das, was da noch offen bleibt, schriftlich 
mitteilen. Ich möchte Sie bitten, noch einmal zu prü-
fen, wie mit Polizeivollzugsbeamten des Bundes-
grenzschutzes im Bereich des Grenzschutzpräsidi-
ums Ost bei derartigen Anträgen verfahren wird. 

Meine zweite Zusatzfrage: Da sich immer noch Un-
klarheiten und Lücken bei der Versorgungsproble-
matik der Beamten - in Polizeidienst, Feuerwehr und 
Justiz; Sie haben einige genannt - in den ostdeut-
schen Ländern auftun, möchte ich noch einmal nach-
fragen, wie die Bundesregierung andererseits zu der 
Ungleichbehandlung steht, die dadurch entsteht, daß 
Beamte und Richter, die als Aufbauhelfer in den 
Osten gekommen sind, ihre dort geleisteten Dienst-
zeiten doppelt beim Ruhegehalt angerechnet bekom-
men. 

Eduard Lintner, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Meines Erachtens fehlt es hier 
an der Vergleichbarkeit. Sie dürfen ja nicht verges-
sen, daß es bei der Problemlösung in Sachen Versor-
gungslücke um Beamte geht, die, aus den Zeiten der 
DDR stammend, übernommen worden sind. Das kön-
nen Sie nicht mit solchen Beamten vergleichen, die 
unter Hinnahme erheblicher persönlicher Probleme 
beim Aufbau geholfen haben. Sie hätten sicher in 
dieser großen Zahl und mit dieser hohen Effektivität 
nicht zur Verfügung gestanden, wenn wir nicht ge-
nau die Regelung getroffen hätten, die Sie jetzt kriti-
sieren. 

Zum anderen will ich zu dem, was Sie vorher ange-
sprochen haben, noch sagen: Die Beamtensachver-
halte sind Bleichgelagert. Das heißt, es wird bei die-
ser Versorgungslücke keinen Unterschied geben bei 
dem, was auf Bundes-, Landes- oder sonst einer 
Ebene geregelt wird. Wir können die Sache nicht iso-
liert für einzelne regeln. Ich meine daher, daß in be-
zug auf den BGS kein Sonderregelungsbedarf be-
steht. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
am Ende des Geschäftsbereiches des Bundesministe-
riums des Innern. Ich bedanke mich beim Parlamen-
tarischen Staatssekretär Eduard Lintner. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen. Die Fragen 14 und 15 der 
Abgeordneten Christine Scheel, die Frage 16 des Ab-
geordneten Dr. Gerald Thalheim sowie die Fragen 17 
und 18 des Abgeordneten Günter Gloser werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen nun zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit. Zur Beantwortung 
steht uns die Parlamentarische Staatssekretärin Dr. 
Sabine Bergmann-Pohl zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 19 der Abgeordneten Heidema-
rie Lüth auf: 

Haben Langzeitarbeitslose im höheren Lebensalter in renten-
nahen Jahrgängen eine Chance, bei Nichterhalt von Arbeitslo-
senhilfe in der gesetzlichen Krankenversicherung zu bleiben, 
um den Übertritt in die gesetzliche Krankenversicherung der 
Rentner zu ermöglichen? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Frau Kollegin 
Lüth, Arbeitslose, die keine Leistungen der Arbeits-
losenversicherung mehr beziehen, können ihre Mit-
gliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung 
in der Regel als freiwillig Versicherte fortsetzen. Vor-
aussetzung hierfür ist, daß sie die erforderliche Vor-
versicherungszeit erfüllt haben. Das bedeutet, daß 
sie entweder unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 
der Versicherungspflicht 12 Monate ununterbrochen 
Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
wesen sein müssen oder 24 Monate in den letzten 
5 Jahren vor dem Ausscheiden aus der Versiche-
rungspflicht. Bei Erfüllung der entsprechenden Vor-
aussetzungen können die Betroffenen auch in die 
beitragsfreie Familienversicherung einbezogen wer-
den. Hierdurch ist der Schutz dieser Personen im 
Krankheitsfall sichergestellt. 

Die Zeit einer freiwilligen Versicherung wird seit 
dem 1. Januar 1993 nicht mehr als Vorversicherungs-
zeit für die Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversi-
cherung der Rentner angerechnet. Seit diesem Zeit-
punkt ist ein Rentner nur dann Pflichtmitglied, wenn 
er mindestens 90 Prozent der zweiten Hälfte des Er-
werbslebens selber als Pflichtmitglied oder als Fami-
lienangehöriger eines Pflichtmitglieds versichert war. 
Ist diese Vorversicherungszeit nicht erfüllt, kann die 
Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung jedoch auch im Rentenalter als freiwillige Versi-
cherung fortgesetzt werden. Dies gilt auch beim 
Übergang von Langzeitarbeitslosigkeit in den Ruhe-
stand. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage? - 
Bitte, Frau Abgeordnete Lüth. 

Heidemarie Lüth (PDS): Eine erste Zusatzfrage. 
Würde das bedeuten, daß die freiwillig Versicherten 
bei nicht geleisteter Arbeitslosenhilfe dann sowohl 
den Arbeitgeber- als auch den persönlichen Anteil 
aus Privatmitteln finanzieren müssen, um diesen 
Übergang zu garantieren? 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Frau Kollegin 
Lüth, die Höhe des freiwilligen Beitrages ist in § 240 
SGB V geregelt. Ich möchte darauf Bezug nehmen. 
Ich habe mir die Mindestsätze sagen lassen; sie lie-
gen in den neuen Bundesländern bei zirka 160 DM. 



20418 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 223. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 25. März 1998 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Heidemarie Lüth (PDS): Erst als es um die Verände-
rung des AFRG ging, wo insbesondere die Möglich-
keit des Bezugs von Arbeitslosenhilfe verändert 
wurde, entstand für ältere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die nicht in der Familienversicherung 
unterkommen können, dieses Problem. Ist daran ge-
dacht worden, eine andere Lösung als diese zu fin-
den, weil die Beibehaltung der Mitgliedschaft für ei-
nen Teil der Betroffenen doch ziemlich erschwert ist? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Nein, Frau Kol-
legin. Diese Regelung, die ich Ihnen jetzt vorgetra-
gen habe, ist 1993 mit der großen Mehrheit des Bun-
destages verabschiedet worden. Wir sehen auch 
durch andere gesetzliche Regelungen keine Schlech-
terstellung der Betroffenen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit kommen 
wir zur Frage 20 des Abgeordneten Horst Schmid-
bauer (Nürnberg): 

Mit welcher Begründung verzichtet die Bundesregierung 
darauf, entgegen dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis 
das Votum des Sachverständigenausschusses für Verschrei-
bungspflicht, koffeinhaltige Kombinationsschmerzmittel re-
zeptfrei zu belassen, zurückzuweisen, wie das Magazin „Plus-
minus"/ARD am 10. März 1998 berichtet hat, obwohl dadurch 
6 000 bis 9 000 vermeidbare Dialysefälle und 600 bis 900 ver-
meidbare Fälle von Krebs der ableitenden Harnwege jährlich 
verursacht werden? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, der Sachverständigenausschuß für 
Verschreibungspflicht ist ein beratendes Gremium, 
das vor Erlaß einer Rechtsverordnung anzuhören ist. 
Nach seiner Auffassung ist die Datenlage zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend, um die ge-
nerelle Unterstellung koffeinhaltiger Kombinations-
schmerzmittel unter die Verschreibungspflicht zu 
rechtfertigen. 

Für die Beurteilung von Arzneimittelrisiken ist 
fachlich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte die zuständige Behörde. Eine Unter-
stellung von Kombinationsanalgetika unter die Ver-
schreibungspflicht erfordert auch nach seiner Auffas-
sung die Klärung der Frage, ob ein ursächlicher Zu-
sammenhang zwischen der dialysepflichtigen Nie-
renschädigung und der mißbräuchlichen Anwen-
dung von Kombinationsanalgetika besteht. Deshalb 
ist es erforderlich, eine Studie durchzuführen, die 
aussagekräftige Daten liefert. 

Grundsätzlich besteht sowohl bei Kombinations- 
als auch bei Monoanalgetika bei langandauernder 
mißbräuchlicher Anwendung die Gefahr der Nieren-
schädigung. Auf dieses Risiko ist vielfach hingewie-
sen worden. Diese Hinweise finden sich auch in den 
jeweiligen Gebrauchsinformationen. Die Einzeldosis 
sowie die Gesamtmenge an Wirkstoff in einer Pak

-

kung sind wegen dieses Risikos bereits begrenzt 
worden. 

Bei koffeinhaltigen Kombinationspräparaten be-
steht der Verdacht, daß diese einen Mißbrauch för-
dern können. Diese Frage wird unter Experten je-
doch kontrovers diskutiert. Die von mir erwähnte 
Studie kann hier Klarheit schaffen. In einer im Fe-
bruar 1998 im „New England Journal of Medicine" 
erschienenen Übersichtsarbeit kommen die Autoren 
zu dem Schluß, daß der ursächliche Zusammenhang 
zwischen dem Mißbrauch von Analgetika und dialy-
sepflichtigen Nierenschäden in weiteren Studien zu 
klären sei. 

Die Aussage, daß durch die Einführung der Ver-
schreibungspflicht für diese Präparategruppe 6000 
bis 9000 Erkrankungen mit dialysepflichtiger, chroni-
scher Niereninsuffizienz pro Jahr vermieden werden 
könnten, trifft nach Kenntnis des BfArM nicht zu. 
Ebenso trifft die Aussage nicht zu, pro Jahr könnten 
durch die Einführung der Verschreibungspflicht für 
diese Präparate in Deutschland 600 bis 900 Tumorer-
krankungen der ableitenden Harnwege vermieden 
werden. Eine Datenquelle, die diese Aussage stützen 
könnte, ist dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte nicht bekannt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage. Herr Schmidbauer, bitte. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, ich denke, der Sachverhalt und die Pro-
blemlage sind für unser Land ja nicht neu. Meine 
letzte Kleine Anfrage dazu stammt aus dem Jahre 
1993; heute schreiben wir 1998. 

Der Contergan-Einstellungsbeschluß besagt doch: 
Die Bundesregierung und die zuständige Oberbe-
hörde sind verpflichtet, in solchen Fällen erst das Ri-
siko zu beseitigen und dann Forschungsmaßnahmen 
einzuleiten. Für mich ist die Frage: Wieso ist seit 1993 
nichts in puncto Risikobeseitigung unternommen 
worden, und wieso sind die entsprechenden For-
schungsmaßnahmen nicht rechtzeitig eingeleitet 
worden? 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, daß nichts geschehen ist, ist ja so nicht 
ganz richtig. Sie wissen ja, daß im Vorfeld koffeinhal-
tige Analgetika einer bestimmten Stärke und Pak-
kungsgröße der Verschreibungspflicht unterstellt 
worden sind. Es verhält sich so - ich habe das eben in 
meiner Antwort ausgeführt -, daß der zuständige 
Sachverständigenausschuß als beratendes Gremium 
und das BfArM als die für die Entscheidung zustän-
dige Behörde - nicht die Politik hat hier die Entschei-
dung zu treffen - gesagt haben, daß die derzeitige 
Datenlage nicht ausreichend ist, daß die Studien, die 
durchgeführt worden sind, praktisch nicht kongruent 
sind, daß sie aus methodischen Gründen keinen wis-
senschaftlichen Beweis, sondern lediglich Anhalts-
punkte liefern. Aus diesem Grunde ist geplant, eine 
weitere Studie durchführen zu lassen. Wir werden 
natürlich die weitere Entwicklung bei koffeinhalti-
gen Analgetika aufmerksam beobachten. 
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Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage. Bitte, Herr Schmidbauer. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, sehen Sie nicht die Gefahr, daß dadurch 
der Eindruck entstehen kann, daß die Bundesregie-
rung auch bei bestehenden Sicherheitsrisiken für Pa-
tientinnen und Patienten keine Entscheidung treffen 
will? Es steht doch fest, daß heute die Datenlage 
ganz eindeutig ist. Diese Datenlage müßte Ihnen ei-
gentlich bekannt sein. Sie ist von der zuständigen 
Fachgesellschaft, der Gesellschaft für Nephrologie, 
erstellt worden. Gerade diese Fachgesellschaft hat 
die Zahlen, die ich in meiner Frage genannt habe, 
bekanntgegeben. Ich frage mich, auf welche Fakten 
oder Daten Sie noch warten wollen, wenn die Zahlen 
einer Fachgesellschaft für eine Entscheidung nicht 
ausreichend sein sollen. 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, ich bedauere sehr, daß Sie die Gründe, 
die ich genannt habe, nicht akzeptieren können. Sie 
behaupten, die Datenlage sei klar; der Sachverstän-
digenausschuß, der ja auch aus Wissenschaftlern und 
Experten besteht, sowie das Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte, zu dessen Mitarbei-
tern ebenfalls Wissenschaftler und Experten zählen, 
haben dazu eine andere Auffassung. Ich als Politike-
rin kann und will das nicht bewerten. Ich muß diese 
Auffassung zumindest zur Kenntnis nehmen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
Frau Kollegin Steindor? - Bitte schön. 

Marina Steindor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Staatssekretärin, inwiefern können Sie bestäti-
gen, daß die Forderung nach einer Verschreibungs-
pflicht für diese Kombinationsarzneimittel aus dem 
BfArM selbst erhoben worden ist? 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Mir liegen 
Schreiben des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte vor, das letzte vom 24. März. Das 
kann ich Ihnen gern zur Verfügung stellen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich rufe die 
Frage 21 der Abgeordneten Ma rina Steindor auf: 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus, 
daß der Sachverständigenausschuß für Verschreibungspflicht 
den Vorschlag des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM), die Verschreibungspflicht für koffeinhal-
tige Analgetika-Kombinationspräparate einzuführen, abge-
lehnt hat, obwohl der Gebrauch dieser Präparate nachweislich 
für ein Fünftel aller chronischen Niereninsuffizienzen verant-
wortlich ist, und wie begründet die Bundesregierung ihre Hal-
tung? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Da sich Ihre 
Frage auf das gleiche bezieht wie die des Kollegen 
Schmidbauer, möchte ich Sie auf meine Antwort zu 
der Frage von Herrn Schmidbauer verweisen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
bitte. 

Marina Steindor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Staatssekretärin, inwiefern können Sie bestäti-
gen, daß zu der Sitzung des Ausschusses, der für die 
Verschreibungspflicht zuständig ist, sogenannte un-
abhängige Sachverständige geladen worden sind, 
die den Herstellerfirmen dieser ink riminierten Arz-
neimittel angehören? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Diese Frage, 
ob da von seiten der Herstellerfirmen Experten an-
wesend waren, kann ich jetzt so nicht beantworten. 
Die Antwort muß ich Ihnen schriftlich nachliefern. 
Mir ist die Zusammensetzung dieses Sachverständi-
genausschusses zur Zeit nicht gegenwärtig. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Marina Steindor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Eine kurze Vorbemerkung meinerseits: In meinen 
Lehrbüchern - ich vermute, auch in Ihren Lehrbü-
chern - stehen als verursachende Medikamente für 
Niereninsuffizienz seit vielen Jahren diese ink rimi-
nierten Schmerzmittel, über die wir hier diskutieren. 

Ich möchte Ihnen jetzt die Frage stellen: Wer führt 
die Studie durch, die Sie hier im Hause angekündigt 
haben? Wo wird sie durchgeführt? In welchem Zeit-
raum wird sie erstellt? Wann wird sie der Öffentlich-
keit präsentiert werden? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Zu Ihrer Vor-
bemerkung möchte ich sagen, daß es hier nicht um 
den bestimmungsgemäßen Gebrauch von koffeinhal-
tigen Analgetika-Kombinationspräparaten geht, son-
dern um ihre mißbräuchliche Anwendung. Bei der 
mißbräuchlichen Anwendung eines Medikamentes 
besteht immer eine erhöhte Gefahr von gesundheitli-
chen Schädigungen. Ich glaube, wir müssen das hier 
unterscheiden. Das haben sowohl ich als wahrschein-
lich auch Sie im Studium gelernt. 

Zu Ihrer Frage, wer diese Studie durchführt und 
wann sie vorliegen wird: Diese Studie wird vom Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
durchgeführt. Wir rechnen mit einem Vorliegen der 
Ergebnisse in zirka zwei Jahren. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schmidbauer, bitte. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, bei der Dimension der Schädigungen, die 
nach Auffassung von Fachleuten eingetreten sind, 
muß man doch zu dem Schluß kommen, daß sie nicht 
nur auf Mißbrauch zurückzuführen sind. Wenn Sie 
der mißbräuchlichen Verwendung von Schmerzmit-
teln eine so große Bedeutung beimessen, frage ich 
Sie: Wieso sind Sie nicht sofort dafür, daß dieser Miß- 
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Horst Schmidbauer (Nürnberg) 

brauch durch eine Rezeptpflicht abgestellt wird? 
Denn mit einer Rezeptpflicht könnte der mißbräuchli-
chen Verwendung der Arzneimittel am schnellsten 
und besten entgegengewirkt werden. Wir verstehen 
nicht, wieso Sie hier nicht eindeutig handeln und im 
Sinne der Sicherheit sofort die Rezeptpflicht einfüh-
ren. Es wird niemandem etwas weggenommen, we-
der den Herstellern noch den Patienten. 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, Sie unterstellen damit, daß bei einer 
Verschreibungspflicht keine mißbräuchliche Ver-
wendung des Arzneimittels möglich wäre. Das wage 
ich zu bezweifeln; denn ein Bürger ist in der Lage, 
sich über mehrere Ärzte mehrere Rezepte über ein 
Medikament zu verschaffen. 

Ich denke, wir sollten zunächst die Studie abwar-
ten. Ich muß mich auf die Aussage der Experten ver-
lassen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Wir kommen zur 
Frage Nr. 22 der Abgeordneten Marina Steindor: 

Welche Meinung vertritt die Bundesregierung bezüglich ei-
ner erheblichen Gebührenerhöhung um mehr als 700 % pro 
Medikament für die Nachzulassung von Arzneimitteln durch 
das BfArM, wie sie im Referentenentwurf zur Änderung der Ko-
stenverordnung für die Zulassung von Arzneimitteln mit der 
Begründung der Kostendeckung vorgesehen ist? 

Bitte schön, Frau Staatssekretärin. 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Frau Kollegin 
Steindor, die in dem genannten Verordnungsentwurf 
vorgesehene Erhöhung der Gebühr für die Nachzu-
lassung von derzeit 3100 DM auf 23 000 DM dient der 
Kostendeckung. Sie ist vor folgendem Hintergrund 
zu sehen: In diesem Bereich besteht ein besonders 
deutliches Ungleichgewicht zwischen dem Personal- 
und Sachaufwand und den zur Zeit dafür erhebbaren 
Gebühren. Dies beruht darauf, daß bei der ursprüng-
lichen Bemessung der Gebühren der im Nachzulas-
sungsverfahren anfallende Prüfaufwand nicht be-
kannt war. 

Die bisherige Eingruppierung der Nachzulassung 
als Zulassungsverlängerung entspricht nicht dem an-
fallenden Prüfaufwand. Tatsächlich entsteht der Auf-
wand, der auch bei der Zulassung eines Arzneimit-
tels mit einem bekannten Stoff entsteht. Das Arznei-
mittel ist im Nachzulassungsverfahren ebenso wie 
bei der Neuzulassung nach den Kriterien Qualität, 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu prüfen. 

Das sehr deutliche Ungleichgewicht zwischen 
Prüfaufwand und Kosten war auch für die Antrag-
steller erkennbar, so daß diese nicht darauf vertrauen 
konnten, es werde auch in Zukunft nach Vorliegen 
der entsprechenden Erfahrungen und Beurteilungs-
kriterien so bleiben. 

Allgemein ist darauf hinzuweisen, daß der Verord-
nungsgeber aufgefordert ist, die Gebühren für die 
Zulassung von Arzneimitteln so zu bemessen, daß 
die Kosten für den Personal- und Sachaufwand ge

-

deckt werden. Insbesondere wurde in der Vergan-
genheit vom Gesundheitsausschuß des Deutschen 
Bundestages, vom Rechnungsprüfungsausschuß und 
vom Bundesrechnungshof die Erwartung geäußert, 
daß der Verordnungsgeber die Kostenverordnungen 
regelmäßig auf ihren Kostendeckungsgrad überprüft 
und gegebenenfalls zur Erreichung der erforderli-
chen Kostendeckung anpaßt. 

Abweichend von dem dargestellten Kostendek-
kungsprinzip sieht die Kostenverordnung bereits 
jetzt Ermäßigungstatbestände vor. Die Gebühren 
können bis auf ein Viertel ermäßigt werden, wenn 
ein den Entwicklungs- und Zulassungskosten ange-
messener wirtschaftlicher Nutzen nicht erwartet wer-
den kann und an dem Inverkehrbringen des Arznei-
mittels auf Grund des Anwendungsgebietes ein öf-
fentliches Interesse besteht oder die Anwendungs-
fälle selten sind oder die Zielgruppe klein ist. In die-
sen Fällen kann von der Gebühr sogar ganz abgese-
hen werden, wenn der zu erwartende wirtschaftliche 
Nutzen im Verhältnis zu den Entwicklungskosten be-
sonders gering ist. 

Daneben kann in Einzelfällen, in denen ein gerin-
gerer Personal- und Sachaufwand entsteht, diesem 
durch eine Ermäßigung bis auf die Hälfte der Gebüh-
ren Rechnung getragen werden, sofern dies im Ver-
hältnis zum Nutzen der Amtshandlungen für den An-
tragsteller gerechtfertigt ist. 

Selbstverständlich sieht der Verordnungsentwurf 
auch abgestufte Gebühren für verschiedene Konzen-
trationen oder Darreichungsformen desselben Arz-
neimittels vor. 

Die Stellungnahmen der Verbände der pharma-
zeutischen Unternehmen werden derzeit im Rahmen 
der Ressortabstimmungen und mit den Zulassungs-
behörden ausgewertet. Das Ergebnis dieser Auswer-
tung bleibt nunmehr abzuwarten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage 
bitte, Frau Steindor. 

Marina Steindor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ist 
sich die Bundesregierung der Tatsache bewußt, daß 
es bei kleinen Firmen, die naturheilkundliche Medi-
kamente herstellen und mehrere Medikamente in 
der Zulassung haben, zu ernsthaften wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten bis hin zu Firmenschließungen kom-
men kann? 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Das ist uns von 
den Verbänden mitgeteilt worden. Gleichwohl be-
steht - das habe ich bereits vorgetragen - der Auftrag 
des Gesundheitsausschusses, dem Sie auch angehö-
ren, des Rechnungsprüfungsausschusses des Deut-
schen Bundestages und des Bundesrechnungshofes. 
Dem müssen wir Folge leisten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage. 
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Marina Steindor (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): In 
welcher Beziehung stehen die rechtliche Klarstellung 
für die Nachzulassung in der 8. AMG-Novelle, die 
wir derzeit im Hause beraten, und diese drastische, 
unverhältnismäßige Gebührenanhebung im Verord-
nungsbereich? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Frau Kollegin 
Steindor, diese Frage können Sie gern in der Anhö-
rung, die heute vom Gesundheitsausschuß beschlos-
sen worden ist, stellen. Vielleicht können Ihnen die 
Experten dort eine Antwort darauf geben. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
bei der Frage 23 des Abgeordneten Klaus Kirschner: 

Wie schätzt die Bundesregierung die Bedrohung von Arbeits-
plätzen bei Zahnärzten und bei Zahntechnikerbetrieben in 
Deutschland durch die Veränderungen und Kürzungen von 
Leistungen beim Zahnersatz, z. B. durch den Wegfall des Zahn-
ersatzes für nach dem 31. Dezember 1978 Geborene oder die 
Umstellung von Sachleistung auf Kostenerstattung, generell 
ein? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, ich sehe weder bei Zahnärzten noch bei 
Zahntechnikern eine Bedrohung von Arbeitsplätzen 
durch die Neuregelungen zum Zahnersatz. Die ge-
setzlichen Änderungen im Bereich der zahnmedizini-
schen Versorgung sollen die Eigenverantwortung 
stärken, die Wahlmöglichkeiten erweitern sowie qua-
litätsorientierten Preiswettbewerb fördern. Eine Lei-
stungskürzung bei Zahnersatz hat der Gesetzgeber 
bewußt nicht vorgenommen. 

Die Begrenzung der Festzuschüsse auf Kunststoff-
verblendungen stellt keine qualitative Minderung 
dar, denn diese Verblendungsart ist mittlerweile den 
teuren Keramikverblendungen ebenbürtig. Insofern 
stellt diese Maßnahme eine Ausschöpfung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven dar. Im übrigen sind die Fest-
zuschüsse auf der Basis eines 50 prozentigen Zu-
schußniveaus festgelegt worden, so daß auch von da-
her kein Nachfragerückgang zu erwarten ist. 

Die Ausgrenzung von Zahnersatz für nach dem 
31. Dezember 1978 Geborene macht sich erst langfri-
stig bemerkbar. Zu welchen marktmäßigen Auswir-
kungen sie führt, kann deshalb gegenwärtig nicht 
eingeschätzt werden. 

Insgesamt dürften durch das neue Recht grund-
sätzlich keine negativen Auswirkungen auf die Ar-
beitsmarktsituation bzw. -entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland gegeben sein. Der durch 
die Festzuschüsse geförderte Preiswettbewerb er-
höht die Freiheitsspielräume aller Beteiligten und ist 
damit für Zahnärzte, Zahntechniker und Versicherte 
mit Chancen und Risiken verbunden. Die Festzu-
schüsse zu den einzelnen Versorgungsformen sind 
auf dem bisherigen Versorgungs- und Qualitätsni-
veau definie rt  worden und umfassen auch neue Be-
handlungstechniken wie zum Beispiel Galvanokro-
nen, metallfreie Kronen und Brücken sowie Adhäsiv-
brücken. Damit ermöglicht das Festzuschußkonzept 
eine Umsetzung des medizinischen Fortschritts in die 

Praxis, was durchaus auch nachfragesteigernd wir-
ken kann. Ferner ist zu berücksichtigen, daß kein 
Land einen so umfangreichen Leistungskatalog bei 
Zahnersatz hat wie die Bundesrepublik Deutschland. 

Vor diesem Hintergrund sehe ich keine Bedrohung 
der Arbeitsplätze bei Zahnärzten und Zahntechni-
kern. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß betriebsbedingte Faktoren in Einzelfällen zum 
Verlust eines Arbeitsplatzes führen könnten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
Herr Kirschner. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, ist 
die Bundesregierung der Auffassung, daß die 
Umstellung von der Sachleistung auf Kostenerstat-
tung - das heißt, der Patient bekommt eine Privat-
rechnung -, die beispielsweise bei Kronen beim 
1,7fachen Satz ungefähr 60 DM pro Krone an Mehr-
kosten für den Patienten verursacht, nicht dazu füh-
ren darf, daß Patienten auf die notwendige Behand-
lung verzichten? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Gegenwärtig 
haben wir darüber keine Erkenntnisse, Herr Kollege 
Kirschner. Da das Festzuschußkonzept erst vor kur-
zem in Kraft getreten ist, sollte man das vielleicht 
noch ein wenig abwarten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, sind 
Ihnen die Zahlen des Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen bekannt, wonach im letzten 
Ausbildungsjahr ungefähr 50 Prozent weniger Aus-
bildungsverträge abgeschlossen wurden und die 
Zahl der Arbeitsverträge für die ausgebildeten Ge-
sellen ebenfalls um zirka 50 Prozent zurückgegangen 
ist? Sehen Sie dies nicht als eine gewisse Auswir-
kung der damaligen Ankündigung einer Umstellung 
von Sachleistung auf Kostenerstattung? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, ich kann da beim besten Willen keine Be-
ziehung erkennen und glaube auch nicht, daß die 
Frage der Ausbildung und der Einstellungen mit 
dem Festzuschußkonzept zusammenhängt, das sich 
von der vorherigen Regelung gar nicht so sehr unter-
scheidet, nämlich nur da rin, daß der Patient einen 
Vertrag mit dem Zahnarzt eingeht, zusammenhängt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zu einer Zusatz-
frage der Abgeordnete Schmidbauer. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, wenn es zutrifft, was das Zahntechniker-
handwerk berichtet, daß nämlich Einbußen in der 
Größenordnung von 30 bis 50 Prozent zu verzeichnen 
sind und daraus wirtschaftliche Folgerungen entste- 
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hen und daß die wirtschaftliche Situation des Zahn-
technikerhandwerks so schlecht ist, daß Zahnärzte 
teilweise Eigentum an Laborein richtungen des 
Handwerks erwerben, dann besteht für mich die 
Frage: Wie beurteilen Sie diese Entwicklung auf dem 
Markt der Zahntechniker? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, ich kann keinen Bezug zu den Fragen 
des Herrn Kollegen Kirschner erkennen. Ich glaube 
nicht, daß sich das Festzuschußprinzip dera rtig auf 
die Arbeitsmarktentwicklung in bestimmten Berufen 
auswirkt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir jetzt zur Frage 24 des Abgeordneten Klaus 
Kirschner: 

Wie schätzt die Bundesregierung die Bedrohung von Arbeits-
plätzen durch die Gewährung von Festzuschüssen für Zahner-
satz in EU-Staaten und Staaten, mit denen ein bilaterales So-
zialversicherungsabkommen besteht, ein? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, angesichts der gegenwärtig nur im Aus-
nahmefall möglichen Gewährung von Festzuschüs-
sen für Zahnersatz in EU-Staaten und in Staaten, mit 
denen ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen 
besteht, sehe ich auch hier keine Bedrohung von Ar-
beitsplätzen. In Nicht-EU-Staaten bzw. in Staaten 
ohne Sozialversicherungsabkommen darf von den 
Kassen kein Festzuschuß für Zahnersatz erstattet 
werden, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Ich hatte 
diesbezüglich bereits in der Fragestunde des Deut-
schen Bundestages am 4. März 1998 geantwortet. 

Grundsätzlich muß es das Ziel aller in Deutschland 
für die prothetische Versorgung Tätigen sein, für 
Preis-Leistungs-Verhältnisse zu sorgen, die dem 
Wettbewerb standhalten. Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, daß dies möglich ist; denn die Importquote für 
zahntechnische Leistungen beträgt gegenwärtig nur 
rund 1 Prozent. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
bitte, Herr Abgeordneter Kirschner. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, ist 
der Bundesregierung bekannt, daß Zahnärzte in zu-
nehmendem Maße versuchen, ausländische Zahnla-
bors bei der Fertigung von Zahnersatz in Anspruch 
zu nehmen bzw. Aktiengesellschaften dies geradezu 
anbieten, und wie beurteilen Sie diese Entwicklung 
vor dem Hintergrund dessen, was meine erste und 
zweite Frage betrifft, nämlich der Auswirkungen auf 
die Arbeitsplätze hier? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, die Bedeutung des Impo rts von Zahnersatz 
wird häufig überschätzt. Im Jahre 1995 betrug der 
Gesamtumsatz gewerblicher zahntechnischer Labore 
in den alten Bundesländern rund 5,6 Milliarden DM. 

Die Importe lagen im gleichen Jahr bei rund 73 Mil-
lionen DM. 

Lassen Sie mich im übrigen hinzufügen: Auch Sie 
sind, glaube ich, der Meinung, daß die Leistungen im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung wirt-
schaftlich erbracht werden sollen. Wir können bei ei-
nem freien Warenverkehr die wi rtschaftliche Lei-
stungserbringung wohl nicht in Frage stellen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte, Herr Abgeordneter Kirschner. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, es 
geht darum, daß durch die Umstellung von Sachlei-
stung auf Kostenerstattung die Zuzahlungen der Pa-
tienten allein bei Zahnkronen bundesweit - so die 
Schätzungen - beim 1,7fachen Satz entsprechend 
der Gebührenordnung für Zahnärzte um 400 Millio-
nen DM steigen. 

Glauben Sie nicht, daß vor diesem Hintergrund 
und mit Blick auf die zukünftige Entwicklung, daß in 
zwei Jahren bis zum 3,5fachen abgerechnet werden 
kann - dies gilt dann für alle Zahnersatzleistungen -, 
ein verstärkter Trend festzustellen sein wird, entwe-
der daß man sich Zahnersatzleistungen im Ausland 
direkt besorgt oder daß Zahnärzte ausweichen, um 
ausländische Zahnlabors damit zu beauftragen, um 
so eine höhere Gewinnspanne für sich selbst zu re-
klamieren? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, was in zwei Jahren sein wird, bewegt sich 
natürlich im Spekulativen. Aber ich kann jetzt dazu 
sagen: Wenn sich ein Versicherter für die im Festzu-
schußkonzept dargestellten Leistungen, die einer gu-
ten prothetischen Versorgung entsprechen, entschei-
det, dann wird er nicht mit höheren Zuzahlungen be-
lastet. 

(Ulrich Heinrich [F.D.P.]: So ist es! - Klaus 
Kirschner [SPD]: Das stimmt überhaupt 

nicht!) 

Der Versicherte selbst hat die Möglichkeit, das zu 
entscheiden. Wenn er eine höherwertige Versorgung 
haben möchte, dann hat er natürlich mit einer größe-
ren Zuzahlung zu rechnen. Das ist, denke ich, gegen-
über der Solidargemeinschaft auch gerecht. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage des 
Abgeordneten Schmidbauer. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, wenn es so ist, wie Sie es eben gesagt ha-
ben, daß der Arbeitsplatzverlust und der Abbau an 
Volumen im Handwerk nicht auf die 400 Millionen 
DM an zusätzlicher Belastung für die Versicherten 
zurückzuführen ist und ursächlich auch nichts mit 
dem zunehmenden Expo rt  zu tun hat, wo sehen Sie 
dann den Grund für den Rückgang? Ist denn Ihrer 
Meinung nach die Zahngesundheit der Bevölkerung 
innerhalb eines Quartals so dramatisch besser gewor-
den? 
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Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, auch Sie haben sicherlich noch die Er-
fahrungen im Zusammenhang mit unserem gemein-
sam verabschiedeten Gesundheitsstrukturgesetz in 
Erinnerung, nämlich daß nach einer entsprechenden 
neuen gesetzlichen Regelung bei der Bevölkerung zu-
nächst einmal eine gewisse Verunsicherung eintritt 
und es damit zu Leistungsrückgängen kommen kann. 
Das haben wir 1989, das haben wir auch 1993 erlebt. 

Gleichwohl muß ich sagen, daß sicherlich auch der 
Streit zwischen der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Deutschlands und dem Ministe rium bei der 
Frage der Honorarbindung - 1,7fache - dazu beige-
tragen hat, daß eine gewisse zusätzliche Verunsiche-
rung bei der Bevölkerung vorhanden ist. Ich glaube 
aber, daß das zeitlich begrenzt sein wird. Insgesamt, 
denke ich, wird sich das Festzuschußkonzept bei der 
Bevölkerung durchsetzen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die Fragen 25 
und 26 des Abgeordneten Dr. Egon Jüttner werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Damit sind wir am Ende des Geschäftsbereichs des 
Bundesministeriums für Gesundheit. Ich bedanke 
mich bei der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Dr. Sabine Bergmann-Pohl. 

Wir sind damit auch am Schluß unserer heutigen 
Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des 
Deutschen Bundestages auf morgen, Donnerstag, 
26. März 1998, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.04 Uhr) 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r)  
entschuldigt bis 
einschließlich 

Altmann (Aurich), Gila BÜNDNIS 25. 3. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Antretter, Robe rt  SPD 25. 3. 98 

Dr. Babel, Gisela F.D.P. 25. 3. 98 

Carstensen (Nordstrand), CDU/CSU 25. 3. 98 
Peter Harry 

Dempwolf, Gertrud CDU/CSU 25. 3. 98 

Duve, Freimut SPD 25. 3. 98 

Dr. Eid, Uschi BÜNDNIS 25. 3. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Fischer (Berlin), Andrea BÜNDNIS 25. 3. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Fuhrmann, Arne SPD 25. 3. 98 

Dr. Kohl, Helmut CDU/CSU 25. 3. 98 

Kurzhals, Christine SPD 25. 3. 98 

Marx, Dorle SPD 25. 3. 98 

Möllemann, Jürgen W. F.D.P. 25. 3. 98 

Poß, Joachim SPD 25. 3. 98 

Rehbock-Zureich, Karin SPD 25. 3. 98 

Scharping, Rudolf SPD 25. 3. 98 

Dr. Schuchardt, Erika CDU/CSU 25. 3. 98 

Schulz (Berlin), Werner BÜNDNIS 25. 3. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Tippach, Steffen PDS 25. 3. 98 

Vosen, Josef SPD 25. 3. 98 

Dr. Wegner, Konstanze SPD 25. 3. 98 

Weißgerber, Gunter SPD 25. 3. 98 

Dr. Wieczorek, Norbe rt  SPD 25. 3. 98 

Wohlleben, Verena SPD 25. 3. 98 

* für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen Union 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Joachim Günther auf die 
Frage des Abgeordneten Hans Wallow (SPD) 
(Drucksache 13/10153 Frage 1): 

Ist der Bundeskanzler bereit, zu verhindern, daß das am 
2. Juni 1992 vom Kabinett beschlossene Organisationskonzept 
der Bundesregierung im Zuge des Bonn/Berlin-Umzuges dahin 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

gehend verändert wird, daß sich die Leitung eines Bonn-Res-
sorts (z. B. des Bundesministeriums der Verteidigung) - entge-
gen auch der Vorgaben des Berlin/Bonn-Gesetzes - dauerhaft 
in Berlin ansiedelt, und kann der Bundeskanzler die Gültigkeit 
des erwähnten Organisationskonzeptes bestätigen? 

Das Bundeskabinett hat am 3. Juni 1992 die organi-
satorischen Entscheidungen zur künftigen Struktur 
der Bundesregierung in Berlin und Bonn getroffen. 
Es hat dabei auch die Festlegung zur Errichtung ei-
nes zweiten Dienstsitzes in Berlin für die in Bonn ver-
bleibenden Ressorts bestimmt. 

Bestandteil dieses Organisationskonzeptes ist es, 
daß die Ressorts mit erstem Dienstsitz in Bonn hier 
auch grundsätzlich ihre Aufgaben und Funktionen 
wahrnehmen. 

Auf diese Beschlußlage hat der Bundeskanzler 
selbst immer wieder hingewiesen. 

Anlage 3 

Antwort 

des Staatsministers Helmut Schäfer auf die Fragen 
des Abgeordneten Gernot Erler (SPD) (Drucksache 
13/10153 Fragen 2 und 3): 

Welche Bilanz zieht die Bundesregierung aus den bisherigen 
Erfahrungen mit dem vor zwei Jahren abgeschlossenen Kultur-
abkommen mit der Republik Bulgarien, und wie sieht die Bun-
desregierung die weitere Entwicklung der deutsch-bulgari-
schen Kulturbeziehungen? 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, vorhandene freie 
Kapazitäten an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung in Brühl für die Ausbildung von bulgarischen Ver-
waltungsfachkräften zu nutzen, so wie dies auch mit russischen 
Verwaltungsfachkräften geschieht? 

Zu Frage 2: 

Mit der Unterzeichnung des neuen deutsch-bulga-
rischen Kulturabkommens am 19. März 1996 aus An-
laß des Besuchs von Bundespräsident Herzog in Bul-
garien wurde eine wichtige Grundlage für den weite-
ren Ausbau der kulturellen Beziehungen mit Bulga-
rien geschaffen. Die Zusammenarbeit hat sich seither 
in allen Bereichen auf hohem Stand weiterentwik-
kelt. Dies gilt insbesondere auch für die Zusammen-
arbeit im Bereich von Bildung und Hochschulen. Im 
Bereich der Hochschulen ist auf die Entwicklung 
deutschsprachiger Studienzweige hinzuweisen, z. B. 
deutschsprachige Fakultät für Ingenieur- und Be-
triebswirtschaftslehre an der TU Sofia und deutsch-
sprachige Studienzweige in der Umwelt- und Ver-
fahrenstechnik in Sofia und Varna in Zusammenar-
beit mit deutschen Hochschulen. Hierin sieht die 
Bundesregierung eine moderne und zukunftsgerich-
tete Form der Zusammenarbeit, die ausgebaut wer-
den kann. Auch im schulischen Bereich wird sich die 
Zusammenarbeit auf der Grundlage des Kulturab-
kommens weiter intensivieren. Ab Ende des Schul-
jahrs 1998 wird es möglich sein, am deutschsprachi-
gen Zweig des Gelabow-Gymnasiums neben dem 
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deutschen Abitur auch eine bulgarische Hochschul-
zugangsberechtigung zu erwerben. Insgesamt unter-
richten an den 19 bulgarischen Fremdsprachengym-
nasien mit Schwerpunkt Deutsch 35 entsandte deut-
sche Lehrer. Die Bundesregierung strebt an, zur wei-
teren Festigung dieser wichtigen Zusammenarbeit 
mit Bulgarien ein Schulabkommen und ein Lehrer-
entsendeabkommen abzuschließen. Auch in den an-
deren Bereichen der kulturellen Zusammenarbeit er-
wartet die Bundesregierung auf der Grundlage des 
Kulturabkommens eine weitere Intensivierung der 
Zusammenarbeit. 

Zu Frage 3: 

Die Zusammenarbeit mit Bulgarien im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung von Fach- und Führungs-
kräften der Wirtschaft und Verwaltung fand bis Ende 
des Jahres 1997 im Rahmen des Transform-Pro-
gramms der Bundesregierung statt. Das Bundesmi-
nisterium des Innern hat in diesem Rahmen auch Pro-
gramme für die Aus- und Weiterbildung von bulgari-
schen Verwaltungskräften angeboten. Es ist vom 
Bundesministerium für wi rtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, das die Zuständigkeit für Pro-
gramme der Aus- und Weiterbildung für Bulgarien 
übernommen hat, in Abstimmung mit dem Bundes-
ministerium des Innern zu prüfen, ob in diese Pro-
gramme auch die Fachhochschule des Bundes für öf-
fentliche Verwaltung in Brühl einbezogen werden 
kann. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Bernd Wilz auf die Frage 
des Abgeordneten Jürgen Augustinowitz (CDU/ 
CSU) (Drucksache 13/10153 Frage 5): 

Wie beurteilt die Bundesregierung rechtlich und politisch 
den Umstand, daß Prof. Wolfgang Gessenharter, Dr. Helmut 
Fröchling und Dipl.-Pol. Markus Birzer von der Universität der 
Bundeswehr Hamburg gemeinsam mit Buchautoren (Hand-
buch Deutscher Rechtsextremismus; Antifa Reader) in Erschei-
nung getreten sind, von denen nach Aussage der Bundesregie-
rung eine größere Anzahl im Zusammenhang mit linksextremi-
stischen Bestrebungen bekanntgeworden ist (vgl. Drucksache 
13/9809, Frage 1 und Drucksache 13/9988, Frage 5)? 

Die genannten Angehörigen der Universität der 
Bundeswehr Hamburg, Prof. Dr. Wolfgang Gessen

-
harter, Dipl.-Pol. Dr. Markus Birzer und der Akade-
mische Oberrat Dr. Helmut Fröchling, haben zu dem 
im Jahr 1996 erschienenen Sammelband „Handbuch 
Deutscher Rechtsextremismus" aus ihrem For-
schungsgebiet Beiträge veröffentlicht. Das Buch ent-
hält neben einem Lexikonteil Aufsätze von 35 Au-
toren aus Journalismus und Wissenschaft zum 
Thema Rechtsextremismus. Wie der Herausgeber in 
seiner Einleitung ausführt, haben auch kontroverse 
politische Positionen in das Handbuch Eingang ge-
funden. Damit soll den Lesern die Möglichkeit gebo-
ten werden, verschiedene Zugänge und Bewertun

-

gen zum Thema Rechtsextremismus kennenzuler-
nen. 

Der Sammelband enthält auch Beiträge von Auto-
ren, die im Zusammenhang linksextremistischer Be-
strebungen bekannt geworden sind. Aus der Mitau-
torenschaft und den vorliegenden Informationen 
kann allerdings nicht auf einen entsprechenden poli-
tisch-extremistischen Hintergrund der betreffenden, 
wissenschaftlich ausgewiesenen Bundeswehrange-
hörigen geschlossen werden. Sie fungieren nicht als 
Mitherausgeber. Die Betroffenen sind daher nur für 
ihre Beiträge verantwortlich, die keinen politisch-ex-
tremistischen Bezug haben. 

Kein anderes Bild ergeben die Vortragstätigkeit 
von Prof. Dr. Gessenharter und seine anderen in re-
nommierten Verlagen veröffentlichten Werke. Diese 
allgemein zugänglichen Arbeiten hat er zusammen 
mit seinen Mitarbeitern in den letzten 10 Jahren ver-
faßt. Als jüngstes Beispiel sei der Beitrag von Prof. Dr. 
Gessenharter in „Aus Politik und Zeitgeschichte", 
Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament" vom 
20. Februar 1998, genannt. Do rt  hat er seine For-
schungsergebnisse zum Thema „Die intellektuelle 
Neue Rechte und die neue radikale Rechte in 
Deutschland" veröffentlicht. Herausgeber dieser Bei-
lage ist die Bundeszentrale für politische Bildung. 

Anlage 5 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Willi Hausmann auf die Fra-
gen des Abgeordneten Thomas Krüger (SPD) 
(Drucksache 13/10153 Fragen 6 und 7): 

Welche Folgerungen zieht die Bundesregierung aus den Sat-
zungsänderungen der Interessenvereinigung für humanistische 
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., die deren Bundesver-
sammlung am 8. November 1997 beschlossen hat und in der 
nunmehr die Trennung von Jugendarbeit und Jugendweihe 
durch gesonderte Veranstaltungsangebote vorgesehen ist? 

Ist die Bundesregierung nunmehr bereit, die Interessenverei-
nigung für humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. 
auf dieser Grundlage durch Bundesmittel zu fördern? 

Zu Frage 6: 

Die Bundesregierung ist bisher von der „Interes-
senvereinigung für humanistische Jugendarbeit und 
Jugendweihe e.V. " über eine Satzungsänderung 
nicht unterrichtet worden. 

Zu Frage 7: 

Eine Förderung von Maßnahmen aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) setzt vor-
aus, daß der Träger die formalen Fördervorausset-
zungen gemäß den Richtlinien zum KJP (GMBl 1994, 
Nr. 3, S. 42) erfüllt und für die konkrete Maßnahme 
gemäß §§ 23 und 44 Bundeshaushaltsordnung eine 
Bundeskompetenz und ein Bundesinteresse be-
gründbar ist. Eine Aussage über die Förderfähigkeit 
kann daher nur auf der Grundlage konkreter Antrag-
stellungen getroffen werden. 
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Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Norbe rt  Lammert  auf die 
Fragen des Abgeordneten Wolfgang Zöller (CDU/ 
CSU) (Drucksache 13/10153 Fragen 8 und 9): 

Was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, damit 
nach 14 Jahren die Zuständigkeit im Kompetenzstreit bezüg-
lich der Verlegung der B 8 bei Erlenbach zwischen Bund und 
Land festgelegt wird, und somit die langjährige Verkehrsbela-
stung der Anwohner beendet werden kann? 

Welche Maßnahmen zur Umsetzung des Vorhabens „Verle-
gung B 8" wurden in der Zwischenzeit eingeleitet, nachdem 
mir im November 1995 in der Fragestunde des Deutschen Bun-
destages durch den Parlamentarischen Staatssekretär Manfred 
Carstens eine zügige Herbeiführung einer Entscheidung in 
Aussicht gestellt worden war (s. Plenarprotokoll 13/70, 
S. 6120 C)? 

Zu Frage 8: 

Bezüglich der Verlegung der B 8 Ortsumgehung 
Erlenbach besteht zwischen Bund und Land kein 
Kompetenzstreit. 

Die Bundesregierung hat sich, ausgehend von der 
entfallenen Rechtsgrundlage im Bedarfsplan für die 
Bundesfernstraßen für den Bau der Ortsumgehung 
Erlenbach mit der bayerischen Staatsregierung im 
Sommer 1996 darauf verständigt, daß vor der Abstu-
fung der B 8 im Abschnitt zwischen Marktheidenfeld 
und Würzburg sowohl in Marktheidenfeld als auch 
westlich Würzburg weiter Ausbauten an der B 8 er-
folgen, die nach heutiger Beurteilung im Jahre 2000 
abgeschlossen sein werden. Dies schließt eindeutig 
Planung und Bau der Ortsumgehung Erlenbach, die 
heute nicht im Bedarfsplan für die Bundesfernstra-
ßen (mit Laufzeit bis 2012) enthalten ist, zu Lasten 
des Bundes aus. 

Von der Bundesregierung wird die angestrebte 
zeitnahe Abstufung der B 8 nach Abschluß der Aus-
bauarbeiten bei dem bevorstehenden bilateralen Ge-
spräch Bund/Bayern gefordert. 

Zu Frage 9: 

Mit der Vereinbarung mit der bayerischen Staats-
regierung vom Sommer 1996 hat die Bundesregie-
rung die Voraussetzungen zur Abstufung der B 8 
nach Abschluß der Ausbauten in Marktheidenfeld 
und westlich Würzburg zur Sicherung von Trinkwas-
serbrunnen geschaffen. 

Die weitere Umsetzung dieser nicht bedarf splanre-
levanten - im Straßenbauplan unter Titel 741 25 ge-
führten - Maßnahmen erfolgt aus Bundesmitteln in 
der Planungs- und Bauzuständigkeit des Landes. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hansgeorg Hauser auf die 
Fragen der Abgeordneten Christine Scheel (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN) (Drucksache 13/10153 Fra-
gen 14 und 15): 

Schätzt die Bundesregierung die Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Zigarettenschmuggels vor dem Hintergrund der Exi-
stenzsicherung des deutschen Tabakwaren-Facheinzelhandels 
und der durch den Schmuggel entgehenden Steuereinnahmen 
als ausreichend ein, und wenn nein, welche Maßnahmen ge-
denkt sie zu ergreifen, um den Zigarettenschmuggel einzudäm-
men? 

Erwägt die Bundesregierung zur Stärkung des deutschen Ta-
bakwaren-Facheinzelhandels und zur Erhöhung der Steuerein-
nahmen nach dem österreichischen Modell die Freigrenze für 
den privaten Zigarettenimport zu begrenzen? 

Zu Frage 14: 

Nachdem die Zahl der sichergestellten Zigaretten 
seit 1991 kontinuierlich auf 758 Millionen Stück im 
Jahre 1995 gestiegen war, ist diese im Vergleich der 
Jahre 1996/1997 von 674 Millionen Stück auf 
542 Millionen Stück Zigaretten gesunken. Die An-
zahl der eingeleiteten Strafverfahren ist von 49 200 
im Jahre 1995 über 40 894 im Jahre 1996 auf 28 543 
im Jahre 1997 zurückgegangen. 

Diese Entwicklung ist in erster Linie auf die in der 
Vergangenheit getroffenen Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Zigarettenschmuggels zurückzufüh-
ren. Diese werden derzeit als ausreichend einge-
schätzt. 

Es ist jedoch immer wieder festzustellen, daß die 
kriminellen Tätergruppen jeweils kurz nach Ergrei-
fen einer neuen Bekämpfungsmethode bzw. dem 
Einsatz neuer Taktiken durch die Strafverfolgungs-
behörden ihrerseits insoweit reagieren, als sie ihre 
Begehungsweisen, Schmuggelrouten und die Wege 
des illegalen Geldabflusses verändern. Dies hat zur 
Folge, daß eine kontinuierliche Überprüfung der 
Vorgehensweise der Stafverfolgungsbehörden und 
deren Möglichkeiten zur Eindämmung dieses Krimi-
nalitätsfeldes unabdingbar ist und eine Bewe rtung 
der Maßnahmen zur Bekämpfung des Zigaretten-
schmuggels nur auf den Moment abstellen kann. 

Die Bundesregierung ist daher laufend um eine 
kritische Bewertung der Lage bemüht, um auch zu-
künftig eine wirksame Bekämpfung des Zigaretten-
schmuggels zu gewährleisten. 

Dies hat in der Vergangenheit beispielsweise dazu 
geführt, daß dieser Deliktsbereich bei der Gesetzes-
initiative der Bundesregierung zur Verbesserung der 
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität Auf-
nahme gefunden hat. 

Zu Frage 15: 

Österreich hat für Personen mit Wohnsitz in Öster-
reich, die auf dem Landweg aus Slowenien oder 
Tschechien einreisen, die Abgabenfreiheit für Ziga-
retten zum 1. Juli 1997 für die Tabaksteuer und zum 
1. Dezember 1997 für die Umsatzsteuer von 
200 Stück/Zigaretten auf 25 Stück/Zigaretten ge-
senkt. 

Bei Einführung einer derartigen Regelung für 
Deutschland dürften, wie auch in Osterreich, aus völ-
kerrechtlichen Gründen nur im Inland ansässige Ein-
reisende einbezogen werden. Dies würde zu folgen-
den Problemen führen: 
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- Im Gegensatz zu Österreich ist in Deutschland mit 
einem erheblichen Ansteigen der Nachfrage nach 
unverzollten und unversteue rten Zigaretten im In-
land zu rechnen, wenn sich Fahrten in das be-
nachbarte Drittland nicht mehr lohnen. Dabei wer-
den die Schwarzmärkte direkt in den deutschen 
Grenzortschaften an Bedeutung gewinnen, aber 
auch die Schwarzmärkte im gesamten ostdeut-
schen Raum werden einen größeren Zulauf ver-
zeichnen. Eine wesentliche Stärkung des deut-
schen Tabakwaren-Facheinzelhandels oder Steu-
ermehreinnahmen lassen sich durch eine Be-
schränkung der Freimengen daher nicht als sicher 
voraussagen. 

- Insbesondere Einreisende mit Wohnsitz in Polen 
oder Tschechien könnten weiterhin pro Einreise 
eine Stange Zigaretten nach Deutschland verbrin-
gen. Sie würden damit erheblich besser gestellt als 
inländische Staatsangehörige, was zu entspre-
chenden Unmutsbezeugungen in der Bevölkerung 
führen wird. 

- Die Anrainerstaaten Polen und Tschechien wer-
den die Maßnahmen als Affront ansehen. Dies vor 
allem auch vor dem wirtschaftlichen Hintergrund, 
daß die sog. „Polenmärkte" ohnehin schon stark 
schrumpfen und mit der Beschränkung der Ziga-
rettenmenge für die deutsche Kundschaft ein maß-
geblicher Besuchs- und Kaufanreiz genommen 
würde. 

Die Bundesregierung beabsichtigt aus diesen 
Gründen zur Zeit daher nicht, die Abgabenfreiheit 
für Zigaretten zu begrenzen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch darauf 
hinweisen, daß die Freigrenze bereits nach gelten-
dem Recht für Bewohner grenznaher Gemeinden nur 
40 Zigaretten beträgt. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hansgeorg Hauser auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Gerold Thalheim (SPD) 
(Drucksache 13/10153 Frage 16): 

Trifft es zu, daß Landwirtschaftsbetrieben der neuen Bundes-
länder die Rückerstattung der Getreidemitverantwortungsab-
gabe aus der zweiten Jahreshälfte 1990 mit der Begründung 
versagt wird, daß gegenwärtig keine finanziellen Mittel für die 
Zahlung zur Verfügung stünden, und wie begründet die Bun-
desregierung diesen Sachverhalt? 

Im Jahr 1997 hat es vorübergehend Verzögerun-
gen bei der Abwicklung der Rückerstattungen der zu 
Unrecht erhobenen Getreide-Mitverantwortungsab-
gabe in den neuen Bundesländern gegeben. 

Die rechtlichen Probleme, die dieser Verzögerung 
zugrunde lagen, konnten inzwischen ausgeräumt 
werden. Außerdem ist die Haushaltssperre am 
1. Januar 1998 weggefallen. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hansgeorg Hauser auf die 
Fragen des Abgeordneten Günter Gloser (SPD) 
(Drucksache 13/10153 Fragen 17 und 18): 

Wurden im Vorfeld des Verkaufs der Wohnungen der US- 
Streitkräfte durch die Bundesvermögensverwaltung Untersu-
chungen im Hinblick auf Giftbelastungen durchgeführt, und 
falls ja, wie lauten deren Ergebnisse? 

Wird die Bundesregierung die Kosten für erforderliche Sanie-
rungsarbeiten den Käufern bzw. den Mietern ersetzen? 

Zu Frage 17: 

Der Bund hat in der Vergangenheit zahlreiche 
Wohnsiedlungen von den US-Streitkräften zurückge-
nommen und an Wohnungsbaugesellschaften sowie 
andere Erwerber verkauft. Allein in Fü rth wurden 
1996 1234 Wohnungen und in Augsburg über 1000 
Wohnungen veräußert. 

Im Haushalt 1998 stehen ausreichend Mittel zur 
Verfügung, um die berechtigten Forderungen der Er-
stattungsbeteiligten zu erfüllen. 

Das Rückerstattungsverfahren wird bereits zügig 
abgewickelt. 

Zu Frage 18: 

Ob von den festgestellten Werten Gesundheitsge-
fahren ausgehen und welche Sanierungsmaßnah-
men ggf. notwendig sind, ist noch offen. Aussagen 
über eine eventuelle Kostenbeteiligung des Bundes 
wären daher verfrüht. Giftbelastungen genereller A rt 

 sind bisher nicht bekannt gewesen; Untersuchungen 
wurden demzufolge nicht angestellt. 

Soweit bei Vertragsabschluß in wenigen Einzelfäl-
len Hinweise auf eine Asbestbelastung vorlagen, hat 
die Bundesvermögensverwaltung vertragliche Rege-
lungen getroffen. 

Erwerber ehemaliger US-Wohnungen haben im 
Nachhinein Messungen auf polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) durchgeführt und da-
bei solche im Hausstaub gefunden. Als Ursache wer-
den die bei der Verlegung des Parketts eingesetzten 
bitumen- bzw. teerhaltigen Kleber betrachtet, die bei 
den untersuchten Böden in den Jahren 1955/56 ver-
wendet wurden. 

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse reichen 
jedoch noch nicht für eine fundie rte gesundheitliche 
Bewertung aus. Das Umweltbundesamt hat deshalb 
zu einem Expertengespräch in dieser Woche eingela-
den, um in enger Zusammenarbeit mit den primär 
zuständigen Ländern abzuklären, welche weiteren 
Befunde noch zu erheben und zu bewe rten, und ob 
ggf. weitere Maßnahmen erforderlich sind. 

Unabhängig davon weise ich darauf hin, daß es 
sich nicht allein um ein Problem in ehemals US-ge-
nutzten Wohnungen handelt; vielmehr kann der ge-
nannte Bitumenkleber auch in allen anderen Woh-
nungen privater oder öffentlicher Eigentümer beim 
Verlegen von Parkettfußböden verwendet worden 
sein. 
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Anlage 10 

Antwort 

der Parl . Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
auf die Fragen des Abgeordneten Dr. Egon Jüttner 
(CDU/CSU) (Drucksache 13/10153 Fragen 25 und 
26) 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die für Groß-
schadensereignisse und Katastrophen notwendigen Vorsorge-
planungen im personellen, materiellen und organisatorischen 
Bereich des klinikbetriebenen Katastrophenschutzes verbessert 
werden müssen, und wenn ja, welche Möglichkeiten hält sie 
auf Bundes- und Landesebene für notwendig? 

Welche Maßnahmen hält die Bundesregierung für notwen-
dig, damit die Krankenhausapotheken und die krankenhaus-
versorgenden öffentlichen Apotheken organisatorisch auf eine 
Notfallversorgung vorbereitet sind und sie auch außergewöhn-
liche Ereignisse problemlos bewältigen können, bzw. inwieweit 
sieht sie gesetzgeberischen Handlungsbedarf? 

Entsprechend der Aufgabenverteilung des Grund-
gesetzes hat der Bund nach A rtikel 73 Nr. 1 GG 
grundsätzlich Kompetenzen nur im Bereich des Zivil-
schutzes, wohingegen der Katastrophenschutz, ab-
gesehen von einigen hier nicht einschlägigen Berei-
chen, Aufgabe der Länder ist. 

Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuord-
nung des Zivilschutzes (ZSNeuOG) vom 25. März 
1997 findet keine Vorratshaltung des Bundes für ein-
schlägige Medikamente, Geräte und Medizinpro-
dukte mehr statt; § 17 ZSNeuOG gibt lediglich für 
den Spannungsfall, Artikel 80 a GG, die Möglichkeit, 
durch Rechtsverordnung die Vorhaltung ausreichen-
den Sanitätsmaterials bei Herstellungsbetrieben, 
Großhandlungen sowie öffentlichen und Kranken-
hausapotheken anzuordnen, so daß außerhalb des 
Spannungsfalles für den Bund keine rechtlichen 
Kompetenzen und damit auch praktisch kaum Ein-
wirkungsmöglichkeiten im Rahmen des Katastro-
phenschutzes bestehen. 

Den Krankenhäusern kommt im Katastrophenfall 
bei der Versorgung von Verletzten eine zentrale Be-
deutung zu; für die Krankenhausapotheken und 
krankenhausversorgende öffentliche Apotheken gilt 
dies insbesondere dann, wenn Vorbereitungen für ei-
nen denkbaren Massenanfall von Verletzten zu tref-
fen sind. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
die Länder im Rahmen ihrer Katastrophenschutzge-
setze eine entsprechende Vorsorgeplanung auch in 
diesem Bereich durchführen und sich insbesondere 
auch bewußt sind, daß die frühere Sanitätsmaterial-
bevorratung des Bundes und damit diese faktische 
Reserve nicht mehr besteht. 
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